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Norm

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §2 Abs3;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/09/0103 E 14. November 2002 RS 1

Stammrechtssatz

Aus § 2 Abs. 2 und Abs. 3 AuslBG folgt, dass der Begri8 "Beschäftigung" im AuslBG nicht nur

Arbeitsvertragsverhältnisse umfasst, und dass unter Arbeitgeber nicht nur der Vertragspartner eines (schriftlichen oder

mündlichen) Arbeitsvertrages zu verstehen ist. Die Verp=ichtung zur Einholung einer Beschäftigungsbewilligung vor

der Beschäftigung eines Ausländers tri8t vielmehr nach § 3 Abs. 1 AuslBG auch den Inhaber eines Betriebes, der

Leistungen einer als arbeitnehmerähnlich zu quali?zierenden Arbeitskraft entgegen nimmt. Entscheidend für die Frage

der Arbeitnehmerähnlichkeit ist die wirtschaftliche Unselbständigkeit, derentwegen eine Person, die im Auftrag und für

Rechnung einer anderen Person Arbeit leistet, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, sich in einer einem

Arbeitnehmer ähnlichen wirtschaftlichen Abhängigkeit be?ndet. Der "Arbeitnehmerähnliche" ist jedenfalls nicht

persönlich vom Empfänger der Arbeitsleistung abhängig. Seine wirtschaftliche Unselbständigkeit, derentwegen er als

arbeitnehmerähnlich zu quali?zieren ist, muss eher darin erblickt werden, dass er unter ähnlichen wirtschaftlichen

und sozialen Bedingungen wie ein Arbeitnehmer tätig und daher insofern vom Empfänger der Arbeitsleistung

wirtschaftlich abhängig ist. Bei der Beurteilung der Arbeitnehmerähnlichkeit unter dem "?nanziellen" Gesichtspunkt ist

nicht konkret zu prüfen, ob der "Arbeitnehmerähnliche" auf die Gegenleistungen aus dem Rechtsverhältnis mit dem

Empfänger der Arbeitsleistung zur Bestreitung seines Lebensunterhalts angewiesen ist (Hinweis E 12.2.1986, Zl.

84/11/0234, VwSlg 12015 A/1986 und E 17.11.1994, Zl. 94/09/0195).
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